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Vorbemerkung

Die Erweiterung, welche die Deutsche Post- und 
Telegraphengesetzgebung durch die Novellen zum 
Postgesetz und zum Posttax-Gesetz, durch das Tele- 
graphenwege-Gesetz und die Fernsprechgebühren- 
Ordnung erfahren hat, der Abschluß eines neuen 
Weltpostvertrags und der Erlaß einer neuen Post
ordnung und einer neuen Telegraphenordnung haben 
das Erscheinen einer Neuauflage nothwendig gemacht. 
Ihre Bearbeitung habe ich auf Anregung deS Herrn 
Verfassers der früheren Auflagen übernommen. 

Berlin, den 24. Dezember 1901.

Dr. König.
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I.
Verfassung de? Deutschen NelchS

vom 16. April 1871.

Abschnitt VIII. Post- und Telegraphenwesen.
R.G.Bl. S. 76-78.

AuSgegeben zu Berlin den 20. April 1871. 
In Elsaß-Lothringen eingesührt durch Verordnung vom 

14. Oktober 1871.
(G Bl. für Elsaß-Lothringen S. 347).

Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphen
wesen werden für das gestimmte Gebiet des Deutschen 
Reichs als einheitliche Staatsverkehrs-Anstalten ein
gerichtet und verwaltet.

Die im Artikel 4 vorgesehene Gesetzgebung des 
Reichs in Post- und Telegraphen-Angelegenheiten 
erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren 
Regelung nach den in der Norddeutschen Post- und 
Telegraphen-Derwaltung maßgebend gewesenen 
Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder 
administrativen Anordnung überlassen ist.

a. DaS Post- und Telegraphenwesen unterliegt, nach 
Art. 4 Nr. 10 der R.V., der Beaufsichtigung und der 
Gesetzgebung des Reichs, jedoch in Bayern und Württem
berg nach Maßgabe der Bestimmung im Art. 53,
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b. Die Mitwirkung deS BundeSratheö bei Ausübung 
der dem Reich bezüglich deö Post- und Telegraphenwesens 
zustehenden Befugnisse regelt sich nach den allgemeinen 
Vorschriften in Art. 6 — 10 der R.V. Gemäß Art. 8 
Nr. ö besteht im Bundesrathe ein dauernder Ausschuß für 
Eisenbahnen, Post und Telegraphen.

c. Die Verwaltung des ReichS-Post- und Telegraphen
wesens, welche kraft Erl. v. 18. Dezbr. 1867 (B.G.Bl. 
S. 328) unter Leitung deS Reichskanzlers vom Kaiserlichen 
General-Postamt und von der Kaiserlichen General-Direktion 
der Telegraphen geführt wurde, ist durch Erl. v. 22. Dezbr. 
1875 (R.G.Bl. S. 379) vom 1. Januar 1876 ab zu 
einem einheitlichen Report unter der Leitung deS Geueral- 
PostmeisterS verbunden worden und führt laut Erl. v. 
23. Febr. 1880 (R.G.Bl. S. 25) die Bezeichnung: .Reichs- 
Postamt. * Der General-Postmeister führt nach diesem Erlaß 
den Titel: .Staatssekretär des ReichS-PostamtS".

Art. 49. Die Einnahmen des Post- und Tele
graphenwesens sind für das ganze Reich gemein
schaftlich. Die Ausgaben werden aus den gemein
schaftlichen Einnahmen bestritten. Die Ueberschüsse 
fließen in die Reichskasse (Abschnitt XII).

Art. 50. Dem Kaiser gehört die obere Leitung 
der Post- und Telegraphenverwaltung an. Die von 
ihm bestellten Behörden haben die Pflicht und das 
Recht, dafür zu sorgen, daß Einheit in der Organi
sation der Verwaltung und im Betriebe des Dienstes, 
sowie in der Qualifikation der Beamten hergestellt 
und erhalten wird.

Dem Kaiser steht der Erlaß der reglementarischen 
Festsetzungen und allgemeinen administrativen An-
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Ordnungen, sowie die ausschließliche Wahrnehmung 
der Beziehungen zu anderen Post- und Telegraphen
verwaltungen zu.

Sämmtliche Beamte der Post- und Telegraphen
verwaltung sind verpflichtet, den Kaiserlichen An
ordnungen Folge zu leisten. Diese Verpflichtung 
ist in den Diensteid aufzunehmen.

Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehörden 
der Post und Telegraphie in den verschiedenen Be
zirken erforderlichen oberen Beamten (z. B. der 
Direktoren, Räthe, Ober-Inspektoren), ferner die An
stellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. 
Dienstes in den einzelnen Bezirken als Organe der 
erwähnten Behörden fungirenden Post- und Tele
graphenbeamten (z. B. Inspektoren, Kontroleure) 
geht für das ganze Gebiet des Deutschen Reichs vom 
Kaiser aus, welchem diese Beamten den Diensteid 
leisten. Den einzelnen Landesregierungen wird von 
den in Rede stehenden Ernennungen, soweit dieselben 
ihre Gebiete betreffen, Behufs der landesherrlichen 
Bestätigung und Publikation rechtzeitig Mittheilung 
gemacht werden.

Die anderen bei den Verwaltungsbehörden der 
Post und Telegraphie erforderlichen Beamten, sowie 
alle für den lokalen und technischen Betrieb be
stimmten, mithin bei den eigentlichen Betriebsstellen 
fungirenden Beamten u. s. w. werden von den be
treffenden Landesregierungen angestellt.

Wo eine selbstständige Landespost- resp. Tele-
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graphenverwaltung nicht besteht, entscheiden die Be
stimmungen der besonderen Verträge.

ä. Vgl. Anm. c zu Art. 48. Sämmtliche Post- nnb 
Telegraphenbehorden sind Reichsbehörden und werden aI5 
Kaiserliche Post- bezw. Telegraphenbehörden bezeichnet. 
Erl. ü. 3. August 1871 (R.G'Bl. S. 318).

b. Nach R.G. v. 31. März 1873, betr. die Rechts- 
verhältllisse der ReichSbeamten, § 2 sind die Post- und 
Telegraphenbeamten sämmtlich ReichSbeamte. Zur Her. 
stellung der Einheit in der Qualifikation der Beaultcn 
dienen die Vorschriften über die Annahme und Anstellung 
von Anwärtern für die mittlere Laufbahn im Post- mit» 
Telegraphendtenste v. I. Januar 1900 nebst den An. 
Weisungen für die Assistenten- u. Sekretärprüfung (A.Bl. 
1900 S. 2 ff.). Die Vorschriften über die Ausbildung und 
Prüfung für den höheren DerwaltungSdieilst unterliegen 
zur Zeit der Neubearbeitung.

c. Insoweit Postverträge mit fremden Staaten sich auf 
solche Gegenstände beziehen, die nach Art. 4 Nr. 10 u. Art. 48 
Abs. 2 der R.V. in den Bereich der Reichsgesetzgebung 
gehören, ist nach Art. 11 zu ihrem Abschluß die Zustimmung 
deS BulldeSrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung 
des Reichstages erforderlich. Vgl. Posttar-G. § 11, Anm. 
a u. b. Beim Abschluß der Telegraphenverträge findet 
genläß Art. 48 R.V. eine Mitwirkung des BundeSratheS 
und des Reichstages nicht statt.

d. Der Diensteid aller Reichsbeamten, deren Anstellung 
vom Kaiser auSgeht, ist durch V. v. 29. Juni 1871 
(R.G.Bl. S. 303) auf Grund des Art. 18 R.V. normtrt 
worden. Für die Beamten in Elsaß-Lothringen schreibt 
das G., betr-. die Vereidigung der Staatsbeamten, vom 
20. Sept. 1871 (G.Bl. f. Elsaß-Lothringen 339) die Form 
deS Diensteides vor.

e. Gemäß der im letzten Abs. gedachten Vertrage übte 
Preußen daö Postregal aus in Hessen, den Thüringischen
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Staaten mit Ausnahme von Altenburg, in Anhalt, Waldeck 
und beiden Vtppe; die Verwaltung des Postwesens in 
Altenburg stand der Krone Sachsen zu. — Die Ausübung 
der Telegraphie stand Preußen vertragsmäßig zu in Sachsen, 
Hessen, Braunschweig, Anhalt, den Fürstenthümern Schwarz
burg, Waldeck, Lippe und Neuß 6. L. Von denjenigen 
Bundesstaaten, welche eine selbstständige Post- und Tel.- 
Verwaltung besaßen, hat Oldenburg das Anstellungsrecht 
aus Art. do an das Reich übertragen; tu Sachsen, Baden, 
beiden Mecklenburg und Braunschweig ist die Ausübung 
dieses Rechts durch besondere Vereinbarungen geregelt; in 
Altenburg ist nach Aushebung des mit Sachsen bestandenen 
Vertrages das Anstellungsrecht ebenfalls dem Reiche 
übertragen worden. In den Hansestädten werden aus 
Grund des Art. 51 B.V. alle Post- und Telegraphen
beamten vom Kaiser angestellt.

Art. 51. Bki Urbrrweisuug de» UeberschuffeS der 
Postverwaltung für allgemeine Reichszwecke (Art. 49) 
soll, in Betracht der bisherigen Verschiedenheit der 
von den Landes-Postverwaltnugkn der einzelnen Ge
biete erzielten Reiueionahmea, zum Zwecke einer 
entsprechenden Ausgleichung während brr unten fest
gesetzten Urbergaogszrit folgende- Verfahren beobachtet 
werden.

An- den Postübrrfchiissro, welche in den einzelnen 
Postbezirkra während der fünf Jahre 1861 bi- 1865 
aufgelommen find, wird ein durchschnittlicher JahreS- 
iiberfchuß berechnet, und der Antheil, welchen jeder 
einzelne Postbezirl an dem für da- gefammte Gebiet 
deS Reich» sich darnach herauSftellendeo Postüberfchnfie 
gehabt hat, nach Prozenten festgeftellt.

Rach Maßgabe deS ans diese Weife festgestellten
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Verhältnisses werben den einzelnen Staaten wShrend 
der ans ihren Eintritt in die ReichS-Postverwaltnng 
folgenden acht Jahre die sich für sie aus den im Reiche 
anftommenben Postüberfchüffen ergebenden Quoten auf 
ihre sonstigen Beitrüge zu Reichszwecken zu Gute ge
rechnet.

Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterscheidung 
auf, und fließen die Postüberschllsse in ungeteilter 
Aufrechnung nach dem im Artikel 49 enthaltenen 
Grundsatz der ReichSkafle zu.

Bon der während der vorgedachten acht Jahre für 
die Hansestädte sich herauSstellendeu Quote des Poft- 
vberschuffeS wird alljührlich vorweg die Hälfte dem 
Soifer zur Disposition gestellt zu dem Zwecke, daraus 
zunächst die Soften für die Herstellung normaler Post- 
eiurichtuugeu in den Hansestädten zu bestreiten.

Die Uebergangsbestiiiimung des Art. 51 ist, nachdem 
die in der Nordd. Bundesverfassung angeordneten, mit dem 
1. Januar 18G8 begonnenen acht Jahre Ende 1875, für 
Baden 1879, abgelaufen waren, außer Kraft getreten.

Art. 52. Die Bestimmungen in den vorstehenden 
Artikeln 48 bis 51 finden auf Bayern und Württem
berg keine Anwendung. An ihrer Stelle gelten für 
beide Bundesstaaten folgende Bestimmungen.

Dem Reiche ausschließlich steht die Gesetzgebung 
über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über 
die rechtlichen Verhältniffe beider Anstalten zum 
Publikum, über die Portofreiheiten und das Post- 
taxwesen, jedoch ausschließlich der reglementarischen
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und Tarif-Bestimmungen für den internen Verkehr 
innerhalb Bayerns, beziehungsweise Württembergs, 
sowie, unter gleicher Beschränkung, die Feststellung 
der Gebühren für die telegraphische Korrespondenz zu.

Ebenso steht dem Reiche die Regelung des Post- 
und Telegraphenverkehrs mit den: Auslande zu, 
ausgenommen den eigenen unmittelbaren Verkehr 
Bayerns, beziehungsweise Württembergs mit seinen 
dem Reiche nicht angehörenden Nachbarstaaten, wegen 
dessen Regelung es bei der Besttmmung im Arttkel 49 
deS Postvertrages vom 23. November 1867 bewendet.

An den zur Reichskasse fließenden Einnahmen 
deS Post- und Telegraphenwesens haben Bayern 
und Württemberg keinen Theil.

a. Diese Sonderstellung beruht auf den Versailler 
Verträgen mit Bayern v. 23. Novbr. 1870 zu III § 4 
(B.G.Bl. 1871 S. 9) und mit Württemberg v. 
25. Novbr. 1870 Art. 2 Nr. 4 (B.G.Bl. 1870 S. 654).

b. Wegen Regelung des Verkehrs mit dem Auslande 
vgl. Art. 50 u. Anm. c daselbst.

c. Der Postvertr. zwischen bem Nordd. Bunde, Bayern, 
Württemberg u. Baden v. 23. Novbr. 1867 (B.G.Bl. 
1868 S. 41) bestimmt im Art. 49 Abs. 2 ff.

„Bei dem Abschluffe von Postverträgen mit fremden 
Negierungen wird, wenn zwei oder mehrere der Theil» 
nehmer des gegenwättigen Vertrages mit einem und dem
selben ausländischen Staate in unmittelbarem Poftverkehr 
stehen oder in solchen eintreten wollen, diejenige Postver
waltung, welche den Abschluß eines neuen Vertrages beab
sichtigt, den anderen beim direkten Postverkehr mit dem 
betreffenden Lande betheiligten Postverwaltungen von ihrer 
Absicht Kenntniß geben zum Zwecke der Herbeiführung
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einer Verständigung über das in dem Verhältnisse zu dem 
fremden Lande ,einzuhaltende übereinstimmende Verfahren 
und der Geltendmachung der bezüglich des Deutschen 
Postwesens bestehenden gemeinsamen Interessen.

Insoweit als eine solche Verständigung ftattgefunden 
hat, werden die dabei beteiligten Postverwaltungen sich 
bemühen, den Abschluß der neuen Verträge in Gemeinschaft 
zu bewirken, wobei eine Bevollmächtigung eines der 
kontrahirenden Theile durch den anderen nicht aus
geschlossen ist.

In allen Fällen wird durch die Verträge dahin Vor
sorge getroffen werden, daß die Erleichterungen, welche dem 
Postverkehr des betreffenden Auslandes mit dem Gebiet 
der vertragschließenden Deutschen Verwaltung zu Theil 
werden, in gleicher Weise und unter denselben Bedingungen 
auch auf den durch diese Verwaltung stückweise vermittelten 
Korrespondenzverkehr anderer Deutscher Postgebiete mit 
dem betreffenden Auslande zur Anwendung gelangen.

Die Annahme der in den Verträgen mit dem AuSlande 
vereinbarten Bestimmungen soll für alle Theilnehmer deS 
gegenwärtigen Vertrages obligatorisch sein, sobald bei den 
Festsetzungen über den Portobezug nicht unter das interne 
Deutsche Porto herunter gegangen ist. Hat in besonderen 
Fällen ein niedrigeres Porto vereinbart werden müssen, 
so bleibt die Theilnahme an den Bestimmungen des be
züglichen Vertrages dem Ermeffen der einzelnen Post
verwaltungen anheimgestellt."



II.

Geseh
über das Postwrsen des Deutschen Reichs.

Vom 28. Oktober 1871.
N.G.Bl. S. 347-358. 

Auögegebeu zu Berlin den 1. November 1871. 
Gesetzeskraft mit dem 1. Januar 1872 (§ 52). 

In Elsaß-Lothringen eingeführt durch G. v. 4. Novbr. 1871. 
(G.Bl. f. Elsaß-Lothringen S. 348—360), in Helgoland 
durch Verordnung vom 22. März 1891 (N.G.Bl. S. 21) 

am 1. April 1891.

Zum Gesetz über das Postwesen deS Deutschen Reichs 
ist ein ausführlicher Kommentar von Dambach erschienen, 
in 6. Auflage herausgegeben von v. Grimm (Berlin 1901 
bei Schoetz).

Vorläufer deü Neichö-PostgesetzeS sind daS preuß. Post
gesetz vom 5. Juni 1852 und daS Gesetz über daS Post
wesen deS Norddeutschen Bundes vom 2. Nov. 1867 
(B.G.Bl. S. 61), daS sich hauptsächlich an daö Gesetz 
vom 5. Juni 1852 anlehnte, aber auch daS Postgesetz für 
daS Kgr. Sachsen vom 7. Juni 1859 und daS Braun
schweigische Postgesetz vom 1. Juli 1864 berücksichtigte.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen rc. verordnen im Namen des 
Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des 
Bundesrathes und des Reichstages, waS folgt:

Ftscher-Köntg, Post-n. Telegraphengrsetz 5.Anfl. 2



18 II. Gesetz über daS Postwesen deS Deutschen Reichs.

Abschnitt I.
Grundsätzliche Rechte und Pflichten derPost. 

§ 1. Die Beförderung

1) aller versiegelten, zugenähten oder sonst ver
schlossenen Briese,

2) aller Zeitungen politischen Inhalts, welche 
öfter als einmal wöchentlich erscheinen,

gegen Bezahlung von Orten mit einer Postanstalt 
nach anderen Orten mit einer Postanstalt des In
oder Auslandes aus andere Weise, als durch die Post, 
ist verboten. Hinsichtlich der politischen Zeitungen 
erstreckt dieses Verbot sich nicht auf den zweimeiligen 
Umkreis ihres Ursprungsortes.

Wenn Briefe und Zeitungen (Nr. 1 und 2) vom 
Auslande eingehen und nach inländischen Orten mit 
einer Postanstalt bestimmt sind, oder durch das Ge
biet des Deutschen Reichs transitiren sollen, so müssen 
sie bei der nächsten inländischen Postanstalt zur 
Weiterbeförderung eingeliesert werden.

Unverschlossene Briefe, welche in versiegelten, zu
genähten oder sonst verschlossenen Packeten befördert 
werden, sind den verschlossenen Briefen gleich zu 
achten. Es ist jedoch gestattet, versiegelten, zuge
nähten oder sonst verschlossenen Packeten, welche auf 
andere Weise, als durch die Post befördert werden, 
solche unverschlossene Briese, Fakturen, Preiskurante, 
Rechnungen und ähnliche Schriftstücke beizufügen, 
welche den Inhalt des Packeis betreffen.
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a. Wegen Anwendung deS § 1 auf Ortsbriefe und 
gewerbsmäßiger Beförderung von unverschlossenen Briefen, 
Karten u. s. w. vgl. Art. 21 u. Art. 3 der Post-G.N. 
(Nr. VIII).

b. Vgl. Strafbestimmung im § 27 Nr. 1.
c. Die Postpflichtigkeit der Zeitungen, welche in Preußen 

anfänglich nach Post-G. v. 5. Juni 1852 § 5 Nr. 2 alle 
der Stempelsteuer unterliegenden Zeitungen und Anzeige
blätter umfaßte, dann durch G. v. 21. Mai 1860 § 3 auf 
politische Zeitungen beschränkt wurde, ist in dieser Be
schränkung ins Nordd. Post-G. v. 2. Novbr. 1867 § 2 
übergegangen und besteht jetzt nur für politische Zeitungen, 
welche öfter als einmal wöchentlich erscheinen. Der Antrag, 
daß diese Bestimmung auf Bayern und Württemberg keine 
Anwendung finden solle, wurde im Reichstage abgelehnt. 
St.B. 735.

g 2. Die Beförderung von Briefen und politischen 
Zeitungen t§. 1) gegen Bezahlung durch expresse 
Boten oder Fuhren ist gestattet. Doch darf ein 
solcher Expresser nur von Einem Absender abgeschickt 
sein, und dem Postzwange unrerliegende Gegenstände 
weder von Anderen mitnehmen, noch für Andere 
zurückbringen.

Dergl. Art. 2 II u. Art. 3 der Post-G.N. (Nr. VIII).
8 3. Die Annahme und Beförderung von Post

sendungen darf von der Post nicht verweigert werden, 
sofern die Bestimmungen dieses Gesetzes und des 
Reglements (§. 50) beobachtet sind. Auch darf keine 
im Gebiete des Deutschen Reichs erscheinende politische 
Zeitung vom Postdebit ausgeschlossen und eben
sowenig darf bei der Normirung der Provision, 
welche für die Beförderung und Debitirung der im 

2*



20 II. Gesetz über daS Postwesen des Deutschen Reichs.

Gebiete des Deutschen Reichs erscheinenden Zeitungen 
zu erheben ist, nach verschiedenen Grundsätzen ver
fahren werden. Die Post besorgt die Annahme der 
Pränumeration auf die Zeitungen, sowie den ge- 
sammten Debit derselben.

a. Die im 1. Satz ausgesprochene Pflicht der Post 
beschränkt sich nicht auf postzwangöpflichtige Gegenstände. — 
Vgl. auch § 15 und P.O. § 5 V ii. T.G. § 5.

b. Ueber die Beschaffenheit der einzelnen Arten non 
Postsendungen, insbesondere über Adresse, Aufschrift, Ver
packung und Verschluß derselben, sowie über Ort und Zeit 
ihrer Einlieferung zur Post setzt P.O. §§ 1—30 das 
Nähere fest.

c. Ein Verbot von Zeitungen findet nach dem NeichS- 
Preß-G. v. 7. Mai 1874 § 14' (N.G.Bl. 67) nur bei im 
Auülande erscheinenden periodischen Druckschriften statt. 
Ueber die Beschlagnahme von Zeitungen vgl. daselbst 
§§ 23-29.

d. Die Zeitungsprovision ist gesetzlich festgesetzt durch 
Art. 1 DI der Post-G.N. (Nr. VIII).

e. Ueber die Beförderung außergewöhnlicher Zeitungs- 
Beilagen durch die Post vgl. P.O. § 8 XIV ff.

8 4. HinstchtS der EisenbahnUnleraehmungen ver
bleibt eS bei den besondere« gesetzlichen Borschriften. 
Für die Berbindlichleit der bereits lonzesstonirten 
Eisenbahugrsellschofteu znm unentgeltlichen Transport 
von Postseudvngtu bewendet es bei den Bestimmungen 
der Konzessionsurkunden, und bleiben insbesondere 
in dieser Beziehung die bisherigen Gesetze über den 
Umfang dcS PostzwangeS und Uber die Berbindlichleit 
der Eisenbahnen zu Leistungen im Interesse der Post 
maßgebend.
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Wenn eine bereits koozesftonirte Eisenbahugesellschaft 
ihr Unternehmen durch den Bau ueurr Eiseobahuen er
weitert, so sind dieselben zu gleichen Leistungen im 
Jutereffe der Post verpflichtet, wie solche der ursprüng
lichen Bahn obliegen, salls nicht in der bereits ertheilten 
Konzessionsurkunde eine ausdrückliche Ausnahme in dieser 
Beziehung enthalten ist.

Der Kaiser wird die erforderlichen Aoorduuugeu 
treffen, damit bei neu zu lonzesstonirendeo Eiseobahu- 
Untrrnehmullgen dir den Eisenbahnen im Jutereffe 
der Post aufzuerlegendeu Verpflichtungen gleichmäßig 
bemefftn werden. Diese Verpflichtungen sollen nicht 
Uber das Maß derjenigen Berdindlichkeiten hinaus
gehen, welche den neu zu erbauenden Eisenbahnen 
nach den bisher in den älteren östlichen LandeStheilen 
Preußens geltenden Gesetzen obliegen.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Bayern 
und Württemberg keine Anwendung.

An Stelle des § 4 ist seit deni 1. Januar 1876 das 
Eisenbahn-Post-G. vom 20. Dezbr. 1875 (R.G.Bl. 318) 
getreten. Vgl. unten Rr. III.

8 5. Das Briefgeheimniß ist unverletzlich. Die 
bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in Konkurs
und civilprozessualischen Fällen nothwendigen Aus
nahmen sind durch ein Reichsgesetz sestzustellen. 
BiS zu dem Erlaß eines ReichSgrsetzrS werden jene 
Ausnahmen durch die Landrsgesetze bestimmt.

a. Die reichsgesetzliche Regelung ist durch die ReichS- 
justizgesehe erfolgt. Vgl. Strafprozeßordnung §§ 99, 100,
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Konkurüordnung § 121 (Fassung vom 20. Mai 1898 
R.G.Bl. 612 ff.), T.G. § 8.

b. Unbefugte Eröffnung von Briefen wird nach Str.G.B. 
§ 299, gesetzwidrige Eröffnung und Unterdrückung von der 
Post anvertrauten Briefen durch Postbeamte nach §§ 354 
u. 358 das. bestraft.

c. Vgl. P.O. §§ 35, 46III.

Abschnitt II.
Garantie.

K 6. Die Postverwaltung leistet dem Absender 
im Falle reglementsmäßig erfolgter Einlieferung 
Ersatz:

I. für den Verlust und die Beschädigung
1) der Briefe mit Werthangabe,
2) der Packete mit oder ohne Werthangabe,

II. für den Verlust der rekommandirten Sendungen, 
denen in dieser Beziehung Sendungen gleich
gestellt werden, welche zur Beförderung durch 
Estafette eiugeliefert sind.

Für einen durch verzögerte Beförderung oder Be
stellung der unter I. bezeichneten Gegenstände ent
standenen Schaden leistet die Postverwaltung nur 
dann Ersatz, wenn die Sache durch die verzögerte 
Beförderung oder Bestellung verdorben ist, oder 
ihren Werth bleibend ganz oder theilweise verloren 
hat. Auf eine Veränderung des Kurses oder markt
gängigen Preises wird jedoch hierbei keine Rücksicht 
genommen.
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Die Verbindlichkeit der Postverwaltung zur Ersatz
leistung bleibt ausgeschlossen, wenn der Verlust, die 
Beschädigung oder die verzögerte Beförderung oder 
Bestellung

a) durch die eigene Fahrlässigkeit des Absenders, 
oder

b) durch die unabwendbaren Folgen eines Natur
ereignisses, oder durch die natürliche Be
schaffenheit des Gutes herbeigeführt worden 
ist, oder

c) auf einer auswärtigen Beförderungsanstalt 
sich ereignet hat, für welche die Postverwaltung 
nicht durch Konvention die Ersatzleistung aus
drücklich übernommen hat; ist jedoch in diesem 
Falle die Einlieferung bei einer deutschen 
Postanstalt erfolgt, und will der Absender 
seine Ansprüche gegen die auswärtige Be
förderungsanstalt geltend machen, so hat die 
Postverwaltung ihm Beistand zu leisten.

Für die auf Postanweisungen eingezahlten Be
träge leistet die Postverwaltung Garantie.

Für andere, als die vorstehend bezeichneten 
Gegenstände, insbesondere für gewöhnliche Briefe, 
wird weder im Falle eines Verlustes oder einer 
Beschädigung, noch im Falle einer verzögerten Be
förderung oder Bestellung Ersatz geleistet.

a. Die Vorschriften deS Handelsgesetzbuchs über daS 
Frachtgeschäft und die Seebeförderung finden auf die Post 
keine Anwendung. Vgl. §§ 452 u. 663 H.G.B.
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b. Der Ersatzanspruch steht dem Ltbsender zu, weil 
dieser durch die Einlieferung der Sendung einen Vertrag 
mit der Postverwaltung eingeht (§ 50). Der Absender 
kann den Anspruch jedoch an den Adressaten abtreten.

o. Da die Ersatzverbindlichkeit der Post durch die 
reglementSmäßig erfolgte Einlieferung bedingt ist, so hat 
der Absender alle Nachtheile selbst zu vertreten, welche 
erweislich auö der postordnungswidrigen Adressirung, 
Aufschrift, Verpackung und Verschließung der Sendung 
(P.O. § 27 III) oder sonstigen ordnungswidrigen Be
schaffenheit derselben (z. B. P.O. §§ 5, 6) hervorgegangen 
sind.

d. Wegen der Höhe der Ersatzleistung vgl. §§. 8, 9, 
12. Für mittelbaren Schaden oder entgangenen Gewinn 
leistet die Post keinen Ersatz.

e. Estasettendienst findet seit 1. Juli 1892 nicht 
mehr statt.

f. Die Garantie für die auf Postanweisungen ein* 
gezahlten Beträge ist ebenfalls dadurch bedingt, daß die 
Postanweisung ordnungsmäßig eingeliefert ist. P.O. 
§§ 20, 21.

5 7. Wenn der Verschluß und die Verpackung 
der zur Post gegebenen Gegenstände bei der Aus
händigung an den Empfänger äußerlich unverletzt 
und zugleich das Gewicht mit dem bei der Ein
lieferung ermittelten übereinstimmend befunden wird, 
so darf dasjenige, was bei der Eröffnung an dem 
angegebenen Inhalte fehlt, von der Postverwaltung 
nicht vertreten werden. Die ohne Erinnerung ge- 
geschehene Annahme einer Sendung begründet die 
Vermuthung, daß bei der Aushändigung Verschluß 
und Verpackung unverletzt und das Gewicht mit dem
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bei der Einlieferung ermittelten übereinstimmend be
funden worden ist.

ä. Die Ersatzleistung für Beschädigungen deS Inhalts 
ohne äußerliche Verletzung und ohne Gewichtsver
minderung der Sendungen (z. B. durch Eindringen von 
Flüssigkeiten) wird durch diese Vorschrift nicht berührt.

b. Diese Vermuthung (Satz 2) kann nur durch voll
ständigen voni Absender zu erbringenden Beweis des 
Gegentheils beseitigt werden.

8 8. Wenn eine Werthangabe geschehen ist, so 
wird dieselbe bei der Feststellung des Betrages des 
von der Postvcrwaltung zu leistenden Schaden
ersatzes zum Grunde gelegt. Beweist jedoch die Post
verwaltung, daß der angegebene Werth den gemeinen 
Werth der Sache übersteigt, so hat sie nur diesen 
zu ersetzen.

Ist in betrüglicher Absicht zu hoch deklarirt 
worden, so verliert der Absender nicht nur jeden 
Anspruch auf Schadenersatz, sondern ist auch nach 
den Vorschriften der Strafgesetze zu bestrafen.

o. Die Werthangabe muß ordnungsmäßig bewirkt sein, 
P.O. § 14.

b. Vgl. Str.G.B. §§ 263, 267, 268.
§ 9. Wenn bei Packeten die Angabe des 

Werthes unterblieben ist, so vergütet die Post
verwaltung im Falle eines Verlustes oder einer Be
schädigung den wirklich erlittenen Schaden, jedoch 
niemals mehr, als Einen Thaler für jedes Pfund 
(= 500 Gramme) der ganzen Sendung. Packete, 
welche weniger als Ein Pfund wiegen, werden den
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Packeten zum Gewicht von Einem Pfunde gleich
gestellt und überschießende Pfundtheile für Ein Pfund 
gerechnet.

Bei Verlust oder Beschädigung eine- Theils der 
Sendung wird der wirlliche Schaden bis zum Betrage von 
3 Mark für jedes Pfund der ganzen Sendung ersetzt.

8 10. Für eine rekommandirte Sendung, sowie 
für eine zur Beförderung durch Estafette eingelieferte 
Sendung (§. 611) wird dem Absender im Falle des 
Verlustes, ohne Rücksicht auf den Werth der Sendung, 
ein Ersatz von vierzehn Thalern gezahlt.

a. Rekommandirte Sendungen heißen jetzt Einschreib
sendungen. P.O. § 13.

b. Die Ersatzleistung tritt nur bet völligem Verlust 
der Sendung ein. Für theilweisen Verlust und für Be
schädigung, sowie für Schaden durch verzögerte Beförderung 
oder Bestellung wird bei Einschreibsendungen kein Ersatz 
geleistet, vgl. §§ 6 und 12. Für Beschädigung rc. ein
geschriebener Packete wird wie für Packete ohne Werth
angabe (§ 9) gehaftet.

c. Estafettendienst findet nicht mehr statt, vgl. P.G. § 6 e. 

8 11. Bei Reisen mit den ordentlichen Posten
leistet die Postverwaltung Ersatz:

1) für den Verlust oder die Beschädigung des 
reglementsmäßig eingelieferten Passagierguts 
nach Maßgabe der §§. 8 und 9, und

2) für die erforderlichen Kur- und Verpflegungs
kosten im Falle der körperlichen Beschädigung 
eines Reisenden, wenn dieselbe nicht erweis
lich durch höhere Gewalt oder durch eigene 
Fahrlässigkeit des Reisenden herbeigeführt ist.
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Bei der Extrapostbeförderung wird weder für den 
Verlust oder die Beschädigung an Sachen, welche der 
Reisende bei sich führt, noch bei einer körperlichen 
Beschädigung des Reisenden Entschädigung von der 
Postverwaltung geleistet.

a. Zu den ordentlichen Posten gehören auch die Güter- 
und Kariolposten, nicht aber die Fuhrwerke der Land, 
briefträger.

b. Zu 1) P.O. §§ 58-60.
c. Zu 2) vgl. R.G. v. 7. Juni 1871, betr. die Ver

bindlichkeit zum Schadenersatz für die beim Betriebe von 
Eisenbahnen rc. herbeigeführten Tödtungen und Körper. 
Verletzungen. Die Ersahpflicht der Post ist erheblich be
schränkter.

d. Ueber die Ertrapostbesörderung vgl. P.O. §§ 63 ff.

§ 12. Eine weitere, als die in den §§. 8, 9, 10
und 11 nach Verschiedenheit der Fälle bestimmte 
Entschädigung wird von der Postverwaltung nicht 
geleistet; insbesondere findet gegen dieselbe ein An
spruch wegen eines durch den Verlust oder die 
Beschädigung einer Sendung entstandenen mittelbaren 
Schadens oder entgangenen Gewinnes nicht statt.

Für gewöhnliche Postnachnahmebriefe (P.O. § 19) 
leistet die Post keine Garantie, für gewöhnliche Packete 
mit Postnachnahme haftet sie lediglich nach § 9; für ein. 
gelöste Nachnahmebetrüge wird wie für Einzahlungen auf 
Postanweisungen gehaftet. — Bei Postaufträgen (P.O. 
§ 18 XX) wird für Beförderung der Postauftragöbriefe 
wie für eingeschriebene Briefe, für die eingezogenen Be
träge wie für die Einzahlungen auf Postanweisungen 
gehaftet.
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8 13. Der Anspruch auf Schadloshaltung gegen 
die Postverwaltung muß in allen Fällen gegen die 
Ober-Postdirektion, beziehungsweise gegen die mit 
deren Funktionen beauftragte Postbehörde gerichtet 
werden, in deren Bezirk der Ort der Einlieferung 
der Sendung oder der Ort der Einschreibung des 
Reisenden liegt.

In Bayern werden die Funktionen der Ober-Post- 
direktionen wahrgenoinmen durch die Ober-Postämter in 
Augsburg, Bamberg, München, Nürnberg, Regensburg, 
Speyer, Würzburg; in Württemberg durch die General, 
Direktion der Posten und Telegraphen.

8 14. Der Anspruch auf Entschädigung an die 
Postverwaltung erlischt mit Ablauf von sechs Monaten, 
vom Tage der Einlieferung der Sendung oder vom 
Tage der Beschädigung des Reisenden an gerechnet. 
Diese Verjährung wird nicht allein durch An
meldung der Klage, sondern auch durch An
bringung der Reklamation bei der kompetenten Post
behörde (§ 13) unterbrochen. Ergeht hierauf eine 
abschlägige Bescheidung, so beginnt vom Empfange 
derselben eine neue Verjährung, welche durch eine 
Reklamation gegen jenen Bescheid nicht unterbrochen 
wird.

a. Im Weltpostverkehr verjährt der Anspruch auf 
Entschädigung für den Verlust von Einschreibsendungen 
erst in einem Jahre. (W.P.D. Art. 8).

b. Die fett gedruckten Worte sind durch § 13 des 
Einsührungsges. zur Eivilprozeßordnung aufgehoben, da 
die Klageanmelduug in das System der ReichS-Justizgesetze 
nicht ausgenommen worden ist.



Abschn. n. §§ 13—15. Abschn. UI. § 16. 29

o. Reklamationen bezw. Klage gegen eine nicht zu
ständige Postbehörde unterbrechen die Verjährung nicht. 

§ 15. In Fällen des Krieges und gemeiner Ge
fahr ist die Postverwaltung befugt, durch öffentliche 
Bekanntmachung jede Vertretung abzulehnen und 
Briefe, sowie andere Sachen, nur auf Gefahr des 
Absenders zur Beförderung zu übernehmen. In 
solchem Falle steht jedoch dem Absender frei, sich 
ohne Rücksicht auf die Bestimmungen des § 1 jeder 
anderen Beförderungsgelegenheit zu bedienen.

Macht die Post von dieser Befugniß keinen Gebrauch, 
so wird ihre Haftpflicht auch während deS Krieges nur 
biiTd) die im § 6 a—c angegebenen Umstände ausgeschlossen. 

Abschnitt III»
Besondere Vorrechte der Posten.

Außer den im Abschn. III ausgeführten besonderen 
Vorrechten hat die Post vermöge ihrer Stellung als ein
heitliche StaatSverkehrSanstalt (R.V. Art. 48) Anspruch 
auf die allgemeinen Vorrechte, welche den Staats
behörden der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe der 
Landesgesetze zustehen.

§ 16. Die ordentlichen Posten nebst deren Bei
wagen, die auf Kosten des Staates beförderten 
Kuriere und Estafetten, die von Postbeförderungen 
ledig zurückkommenden Postfuhrwerke und Postpferde, 
die Briefträger und die Postboten sind von Ent
richtung der Chauffeegelder und anderen Kommuni
kationsabgaben befreit. Dasselbe gilt von Personen
fuhrwerken, welche durch Privatunternehmer ein-
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gerichtet und als Ersatz für ordentliche Posten aus
schließlich zur Beförderung von Reisenden und deren 
Effekten und von Postsendungen benutzt werden.

Diese Befreiung findet auch, jedoch unbeschadet 
wohlerworbener Rechte, gegen die zur Erhebung 
solcher Abgaben berechtigten Korporationen, Ge
meinden oder Privatpersonen statt.

a. Extraposteu haben auf die Befreiung aus § IG 
keinen Anspruch. — Die Befreiung der in Abs. 1 Sah 2 
bezeichneten Privat-Persouenfuhrwerke ist neu eingeführt, 
um die Benutzung solcher Fuhrwerke zu Postzwecken und 
dadurch die Vennehrung der Verbindungen zu erleichtern. 
St.B. 685 f.

b. Fahrende Landbriefträger find als Briefträger von 
den im § 16 bezeichneten Abgaben befreit.

c. Kurier- und Estafettendienst findet seit 1. Juli 1892 
nicht mehr statt.

§ 17. In besonderen Fällen, in denen die ge
wöhnlichen Postwege gar nicht oder schwer zu passiren 
sind, können die ordentlichen Posten, die Extraposten, 
Kuriere und Estafetten sich der Neben- und Feld
wege, sowie der ungehegten Wiesen und Aecker be
dienen, unbeschadet jedoch des Rechtes der Eigen
thümer auf Schadenersatz.

Vgl. § 16 Anm. o.

§ 18. Gegen die ordentlichen Posten, Extraposten, 
Kuriere und Estafetten ist keine Pfändung erlaubt; 
auch darf dieselbe gegen einen Postillon nicht geübt 
werden, welcher mit dem ledigen Gespann zurück
kehrt. Bei Zuwiderhandlungen ist eine Geldstrafe
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von zehn Silbergroschen bis zu zwanzig Thalern 
verwirkt.

a. Die in §§ 18, 19 und 23 mit Strafe bedrohten 
Uebertretungen gehören zur Kompetenz der Gerichte und 
sind von denselben nach Maßgabe der Reichsstrafprozeß
ordnung zu verfolgen. Die Vorschriften im Abschu. V deS 
G. finden darauf keine Anwendung.

b. Vgl. § IG Ainu. c.

8 19. Jedes Fuhrwerk muß den ordentlichen 
Posten, sowie den Extraposten, Kurieren und Estafetten 
auf das übliche Signal ausweichen. Bei Zuwider
handlungen ist eine Geldstrafe von zehn Silber
groschen bis zu zehn Thalern verwirkt.

Vgl. § IG Anm. c.

8 20. Das Inventarium der Posthaltereien darf 
im Wege des Arrestes oder der Exekution nicht mit 
Beschlag belegt werden.

Jrn Konkurse kommt diese Beschränkung jetzt nicht mehr 
zur Anwendung. KonkurS-Ordn. § 1 Abs. 2 (Fassung v. 
20. Mai 1898 R.G.Bl. Gl2).

8 21. Wenn den ordentlichen Posten, Extraposten, 
Kurieren oder Estafetten unterwegs ein Unfall begegnet, 
so sind die Anwohner der Straße verbunden, denselben 
die zu ihrem Weiterkommen erforderliche Hülfe gegen 
vollständige Entschädigung schleunigst zu gewähren.

Dgl. § IG Anrn. c.
8 22. Die vorschriftsmäßig zu haltenden Post

pferde und Postillone dürfen zu den behufs der 
Staats- und Kommunalbedürfnisse zu leistenden 
Spanndiensten nicht herangezogen werden.
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Vgl- auch N.G. über die Naturalleistungen im Frieden 
vom 13. Februar 1875 § 3 Nr. 5 und über die Kriegs- 
leistungen vom 13. Juni 1873 § 25 Nr. 4.

§ 23. Die Thorwachen, Thor-, Brücken- imb 
Varrierebeamten sind verbunden, die Thore und 
Schlagbäume schleunigst zu öffnen, sobald der Postillon 
das übliche Signal giebt. Ebenso müssen auf dasselbe 
die Fährleute die Ueberfahrt unverzüglich bewirken. 
Bei Zuwiderhandlungen ist eine Geldstrafe von zehn 
Silbergroschen bis zu zehn Thalern verwirkt.

A 24. Auf Requisition der Postbehörden haben 
die Polizei- und Steuerbeamten und deren Organe 
zur Verhütung und Entdeckung von Postübertretungen 
mitzuwirken.

8 25. Die Postanstalten sind berechtigt, unbe
zahlt gebliebene Beträge an Personengeld, Porto 
und Gebühren nach den für die Beitreibung öffent
licher Abgaben bestehenden Vorschriften exekutivisch 
einziehen zu lassen.

Die mit Beitreibung exekutionsreifer Forderungen 
im Allgemeinen betrauten Organe sind verpflichtet, 
die von den Post-Anstalten angemeldeten rück
ständigen Beträge an Personengeld, Porto und 
Gebühren im Wege der Hülfsvollstreckung einzu
heben.

Dem Exequirten steht jedoch die Betretung des 
Rechtsweges offen.

a. Dgl. Posttax-G. §§ 6 und 7, P.O. § 50.
b. Die Berechtigung der Postanstalten zur Beitreibung
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von Postgefällen ohne vorgängigen gerichtlichen Doll. 
streckungStitel ist auf Auslagen, wie z. B. Postnachnahme
beträge, Steuern, Zeitungsbezugsgelder, nicht auSzudehnen. 
Dagegen erstreckt sie sich auch auf die Telegraphenge
bühren einschließlich der Fernsprechgebühren. Vgl. F.G.O. 
(Nr. XVI) § 8.

c. Die administrative Beitreibung wird in Preußen 
entweder durch besonders dazu vereidigte Postunterbeamte 
oder durch Organe anderer Verwaltungsbehörden bewirkt. 
DaS Verfahren ist für Preußen durch die Allerhöchste 
Verordnung vom 15. Novbr. 1899 (Pr. G.S. 545) 
und die ministerielle AuSführnngSanweisnng vom 28. Nov. 
1899 geregelt. (Verordnung und Anweisung sind ent
halten in einer besonderen amtlichen Ausgabe, Berlin, 
v. DeckerS Verlag).

§ 26. Die Betröge, welche in einer Sendung 
enthalten sind, die weder an den Adressaten bestellt, 
noch an den Absender zurückgegeben werden kann, 
oder welche aus dem Verkaufe der vorgefundenen 
Gegenstände gelöst werden, fließen nach Abzug des 
Portos und der sonstigen Kosten zur Postarmen
oder Unterstützungskafle. Meldet sich der Absender 
oder der Adressat später, so zahlt ihm die Post- 
armen- oder Unterstützungskasse die ihr zugeflossenen 
Summen, jedoch' ohne Zinsen, zurück.

Nach gleichen Grundsätzen ist mit Beträgen, 
welche aus Postsendungen eingezahlt sind, und mit 
zurückgelassenen Passagier-Effekten zu verfahren.

a. Vgl. P.O. § 46 IV—VII.
b. Die Postarmen- oder Unterstützungskasse führt jetzt 

die Bezeichnung .Post-NnterstühungSkafse*.
Fischer-König, Post-u.Telegraphengesetz. 5.Ausl. 3
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Abschnitt IV.
Strafbestimmungen bei Post- und Porto- 

Defraudationen.
Die Bestimmungen dcS Nordd. Post-G. über Zusammen

treffen, Versuch und Theilnahme (§ 36), sowie über Ver
jährung (§ 37) der Post- und Porto-Defraudationen sind 
mit Rücksicht auf die zur Anwendung kommenden allge
meinen Vorschriften deS Str.G.B. in daS gegenwärtige G. 
nicht aufgenomnien. Post- und Porto-Uebertretungen 
verjähren daher jetzt allgemein in drei Jahren, nach § 7 
deS Einführ.-G. zum Str.G.B.

8 27. Mit dem vierfachen Betrage des defrau- 
dirten Portos, jedoch niemals unter einer Geldstrafe 
von Einem Thaler, wird bestraft:

1) wer Briefe oder politische Zeitungen, den Be
stimmungen der §§. 1 und 2 zuwider, auf 
andere Weise, als durch die Post, gegen Be
zahlung befördert oder verschickt; erfolgt die
Beförderung in versiegelten, zugenähten oder 
sonst verschlossenen Packeten, so trifft die 
Strafe den Beförderer nur dann, wenn er 
den verbotwidrigen Inhalt des Packets zu 
erkennen vermochte;

Vgl. Post-G.R. (Nr. VIII), Art. 2 I.
2) wer sich zu einer portopflichtigen Sendung 

einer, von der Entrichtung deS Portos be
freienden Bezeichnung bedient oder eine solche 
Sendung in eine andere verpackt, welche bei 
Anwendung einer vorgeschriebenen Bezeichnung 
portofrei befördert wird;
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3) wer Postwerthzeichen nach ihrer Entweihung 
zur Frankirung einer Sendung benutzt; in
wiefern in diesem Falle wegen hinzugetretener 
Vertilgung des Entwerthungszeichens eine 
härtere Strafe verwirkt ist, wird nach den 
allgemeinen Strafgesetzen beurtheilt;

4) wer Briefe oder andere Sachen zur Umgehung 
der Portogefälle einem Postbeamten oder 
Postillon zur Mitnahme übergiebt.

In den unter Nr. 2 und 3 bestimmten Fällen 
ist die Strafe mit der Einlieferung der Sendung 
zur Post verwirkt

a. Vgl. §§ 30, 31.
b. Zu 1): Der Beförderer, der nach Nordd. Post-G. 

§ 27 Nr. 2 mit Geldstrafe von 5—50 Thlr. bestraft wurde, 
ist jetzt dem Versender gleichgestellt.

c. Zu 2): Diese Strafbestimmung trifft auch die un
befugte Anwendung einer Bezeichnung, welche eine Porto- 
Ermäßigung zur Folge hat.

d. Zu 3): Postwerthzeichen sind: Freimarken, ge- 
stempelte Kartenbriefe, Postkarten und Postanweisungen; 
P.O. § 49. — Der wissentliche Gebrauch falscher oder 
gefälschter Postwerthzeichen, sowie die Anfertigung unechter 
und die Fälschung echter Postwerthzeichen werden nach 
Str.G.B. § 275, die wissentliche Verwendung bereits 
entwerteter Postwerthzeichen nach gänzlicher oder theil- 
weiser Entfernung deö Entwerthungözeichenö nach Str.G.B. 
§ 270 Abs. 2 bestraft. (R.G. vom 13. Mai 1891, R.G.Bl. 
S. 107.)

e. Zu 4): Andere Sachen; auch solche, die nicht dem 
Postzwange unterliegen. — Abweichend von den übrigen 
Fällen deö § 27 ist eö bei der Zuwiderhandlung zu 4
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nothwendig, daß die strafbare Absicht, die Postgefülle zu 
umgehen, festgestellt werde.

f. Zum Schlutzabs. vgl. P.O. §§ 29, 30.

§ 28. Im ersten Rückfalle wird die Strafe 
(§. 27) verdoppelt und bei ferneren Rückfällen auf 
das Vierfache erhöht.

Im Rückfalle befindet sich derjenige, welcher, 
nachdem er wegen einer der im §. 27 bezeichneten 
Defraudationen vom Gerichte oder im Verwaltungs
wege (§§. 34. 35) bestraft worden, abermals eine 
dieser Defraudationen begeht.

Die Straferhöhung wegen Rückfalls tritt auch ein, 
wenn die frühere Strafe nur theilweise verbüßt, 
oder ganz oder theilweise erlassen ist, bleibt jedoch 
ausgeschloffen, wenn seit der Verbüßung oder dem 
Erlasse der letzten Strafe bis zur Begehung der 
neuen Defraudation drei Jahre verflossen sind.

a. Vgl. Post°G.N. (Nr. VIII), Art. 2 I.
b. Vgl. Str.G.B. § 245.
c. Wegen welcher der im § 27 vorgesehenen lieber« 

tretungen die Vorbestrafung erfolgt ist, bezw. ob letztere 
vor oder nach Geltung dieses G. eingetreten ist, kommt 
für die Frage, ob Ruckfall vorliegt, nicht in Betracht.

d. Der erste Rückfall ist mit dem achtfachen Betrage 
des deftaudirten Portos, jedoch nicht unter 6 Mk., der 
fernere Rückfall mit dem sechzehnfachen Portobetrage, jedoch 
nicht unter 12 Mk. zu bestrafen.

8 29. Wer wissentlich, um der Postkasse das 
Personengeld zu entziehen, uneingeschrieben mit der 
Post reist, wird mit dem vierfachen Betrage des
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defraudirten Personengeldes, jedoch niemals unter 
einer Geldstrafe von Einem Thaler, bestraft.

a. Vgl. § 30 und P.O. §§ 53, 54.
b. Die Absicht, der Postkasse das Personengeld zu 

entziehen, muß bei dieser Uebertretung festgestellt werden. 
Straferhöhung wegen Rückfalls tritt nicht ein.

§ 30. Außer der Strafe muß in den Fällen des 
§. 27 das Porto, welches für die Beförderung der 
Gegenstände der Post zit entrichten gewesen wäre, 
und in dem Falle des §. 29 das defraudirte Personen
geld gezahlt werden. In dem Falle des §. 27 unter 
Nr 1 hasten der Absender und der Beförderer für 
das Porto solidarisch.

n. Vgl. Po't-G.N. (Nr. VIII), Art. 2 I.
b. Es kommt hierbei nicht in Betracht, ob die Gegen

stände wirklich befördert worden filld oder nicht.

§ 31. Die Dauer der Haft, welche an die Stelle 
einer nicht beizutreibenden Geldstrafe tritt, ist vom 
Richter festzusetzen und darf sechs Wochen nicht 
übersteigen.

a. Vgl. Post-G.N. (Nr. VIII), Art. 2 I.
b. Ltr.G.B. §§ 18, 19, 28, 29, 78. - Die Geldstrafe 

wird immer in Haft, nie in Gefängniß mngewandelt. 
Die Dauer der Hast ist aus sechs Wochen beschränkt, auch 
wenn sonst nach §§ 29, 78 Dtr.G.B. Freiheitsstrafe von 
längerer Dauer einzutreten hätte.

8 32. Die Postbehörden und Postbeamten, welche 
eine Defraudation entdecken, sind befugt, die dabei 
vorgefundenen Briefe oder anderen Sachen, welche
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Gegenstand der Nebertretung sind, in Beschlag 
zu nehmen und so lange ganz oder theilweise 
zurückzuhalten, bis entweder die defraudirten Post
gefälle, die Geldstrafe und die Kosten gezahlt oder 
durch Kaution sicher gestellt sind.

a. Vgl. Post-G.N. (Nr. VIII), Art. 2 I.
b. Wegen der Kosten vgl. § 45.

8 33. Die in den §§. 27 bis 29 bestimmten Geld
strafen fließen zur Postarmen- oder UnterstntzungS- 
kasse.

a. Vgl. Post-G.N. (Nr. Ylli), Art. 2 I.
b. Dies ist auch bei gerichtlich festgesetzten oder bei- 

getriebenen Geldstrafen der Fall. Die Kasse führt jetzt 
die Bezeichnung .Post-Untcrstütznngökasse".

Abschnitt V.
Strafverfahren bei Post- und Porto- 

Defraudationen.
Um dem Angeschuldigten die Möglichkeit zu gewahren, 

die Sache einfach durch Zahlung der verwirkten Geldstrafe 
zu erledigen, ist nach dem Vorbilde deS früheren Post-G. 
für daü Königreich Sachsen eine Straffestsetzung mittelst 
Verfügung eingeführt, wobei eS der Vernehmung deö 
Angeschuldigten und der Abfassung eines förmlichen Straf
bescheides nicht bedarf. — Die Vorschriften dieses Abschnittes 
sind übrigens, gemäß Gins.G. zur Str.Proz.Ordn. § 5, 
durch die abweichenden Vorschriften der Strafprozeßordnung 
nicht berührt worden.

8 34. Wenn eine Post- oder Porto-Defraudation 
entdeckt wird, so eröffnet die ^ber-Postdirektion oder
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die mit den Funktionen der Ober-Postdirektion be
auftragte Postbehörde mittelst besonderer Verfügung 
vor Einleitung eines förmlichen Verfahrens dem 
Angeschuldigten, welche Geldstrafe für von ihm ver
wirkt zu erachten sei, und stellt ihm hierbei frei, das 
fernere Verfahren und die Ertheilung eines Straf
bescheides durch Bezahlung der Strafe und Kosten 
innerhalb einer präklusivischen Frist von zehn Tagen 
zu vermeiden Leistet der Angeschuldigte hierauf die 
Zahlung ohne Einrede, so gilt die Verfügung als 
rechtskräftiger Strafbescheid; entgegengesetzten Falles 
erfolgt die Untersuchung und Entscheidung nach 
Maßgabe der §§. 35 bis 46.

a. Das ^trasfestsetzungsverfahren ist obligatorisch und 
findet auf sämmtliche Post- und Porto-Defraudationen, 
auch auf die in § 27 Nr. 4 und § 29 vorgesehenen, 
Anwendung.

b. In der Verfügung ist außer der verwirkten Geld, 
strafe auch der Betrag der defroudirteu Postgesalle (§ 30) 
einzufordern.

c. Wegen der zuständigen Postbehörden vgl. § 13 Anm. 

§ 35. Die Untersuchung wird summarisch von
den Postanstalten oder von den Bezirksaufsichts
beamten geführt und darauf im Verwaltungswege 
von den Obcr-Postdirektionen rc. entschieden. Diese 
können jedoch, so lange noch kein Strafbescheid er
lassen worden ist, die Verweisung der Sache zum 
gerichtlichen Verfahren verfügen und ebenso kann der 
Angeschuldigte während der Untersuchung bei der 
Postbehörde, und binnen zehn Tagen präklusivischer
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Frist, nach Eröffnung des von letzterer abgesagten 
Strafbescheides, auf rechtliches Gehör antragen. Dieser 
Antrag ist an die Postbehörde zu richten. Der 
Strasbescheid wird alsdann als nicht ergangen an
gesehen.

Einer ausdrücklichen Anmeldung der Berufung 
auf rechtliches Gehör wird es gleich geachtet, wenn 
der Angeschuldigte auf die Vorladung der Post
behörde nicht erscheint oder die Auslassung vor 
derselben verweigert.

b. Für das Strafverfahren im Verwaltungswege ist 
Mündlichkeit, mit Ausnahme des § 36, und Oeffentlichkeit 
nicht vorgeschrieben.

b. Die Untersuchung wird von derjenigen Postanstalt 
geführt, in deren Bezirk die Uebertretung verübt ist.

c. Die Verweisung zum gerichtlichen Verfahren ist 
erforderlich, wenn eö zur Ermittelung des Thäters oder 
zur Feststellung deü Thatbestandes eidlicher Zeugen- 
vernehmungen oder anderer nur im gerichtlichen Verfahren 
zulässiger Beweisaufnahmen bedars.

d. Tritt auf Veranlassung der Postbehörde oder deS 
Angeschnldigten daS gerichtliche Strafverfahren ein, so 
kommen die Vorschriften der Strafprozeßordnung §§ 400 ff. 
zur Anwendung. Die Zuständigkeit der Gerichte regelt 
sich nach dem Gerichtsverfassungs-G. §§ 27, 75.

§ 36. Bei den Untersuchungen im Verwaltungs
wege werden die Betheiligten mündlich verhört und 
ihre Aussagen zu Protokoll genommen.

§ 37. Die Zustellungen und die Vorladungen 
geschehen durch die Beamten oder Unterbeamten der
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Postanstalten, oder auf deren Requisition nach den 
für gerichtliche Insinuationen bestehenden Vorschriften.

Daü Postzustellungsverfahren ist durch D. v. 26. Okt. 
1899 (A.Bl. L. 347) geregelt. Vgl. P.O. §§ 25, 40. 

§ 38. Die Zeugen sind verbunden, den an sie 
von den Postbehörden ergehenden Vorladungen 
Folge zu leisten. Wer sich dessen weigert, wird 
dazu auf Requisition der Postbehörden durch das 
Gericht in gleicher Art, wie bei gerichtlichen Vor
ladungen, angehalten.

Die Postbehörden sind nicht berechtigt, Zeugen eidlich 
oder an Eidesstatt zu vernehmen oder die Gerichte um 
eidliche Vernehmung von Zeugen zu ersuchen. Anm. c 
zu § 35.

8 39. In Sachen, wo die zu verhängende Geld
strafe den Betrag von fünfzig Thalern übersteigt, 
muß dem Angeschuldigten auf Verlangen eine Frist 
von acht Tagen bis vier Wochen zur Einreichung 
einer schriftlichen Vertheidigung gestattet werden.

8 40. Findet die Obcr-Postdirektion rc. die An
wendung einer Strafe nicht begründet, so verfügt 
sie die Zurücklegung der Akten und benachrichtigt 
hiervon den Angeschuldigten.

8 41. Dem Strafbescheide müssen die Ent
scheidungsgründe beigefügt sein. Auch ist darin der 
Angeschuldigte sowohl mit den ihm dagegen zu
stehenden Rechtsmitteln (§. 42), als auch mit der 
Straferhöhung, welche er beim Rückfalle (§. 28) zu 
erwarten hat, bekannt zu machen.
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Der Strafbescheid ist durch die Postanstalt bem 
Angeschuldigten entweder zu Protokoll zu publiziren 
oder in der für die Vorladung vorgeschriebenen 
Form zu insinuiren.

a. Der Abfassung des Strafbescheides braucht eine 
mündliche Verhandlung nicht voranzugehen.

b. Wegen des Rückfalls vgl. § 28.

tz 42. Der Angeschuldigte kann, wenn er von 
der Befugniß zur Berufung auf richterliche Ent
scheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den 
Strafbescheid den Rekurs an die der Ober-Post- 
direktion rc. vorgesetzte Behörde ergreifen. Dies muß 
jedoch binnen zehn Tagen präklusivischer Frist nach 
der Eröffnung des Strafbescheides geschehen und 
schließt fernerhin jedes gerichtliche Verfahren aus. 
Der Rekurs ist durch Anmeldung bei einer Post
behörde gewahrt.

Wenn mit der Anmeldung des Rekurses nicht 
zugleich dessen Rechtfertigung verbunden ist, so wird 
der Angeschuldigte durch die Postanstalt aufgefordert, 
die Ausführung seiner weiteren Vertheidigung in 
einem nicht über vier Wochen hinaus anzusetzenden 
Termine zu Protokoll zu geben oder bis dahin 
schriftlich einzureichen.

Die der Ober-Postdirektion rc. vorgesetzte Behörde ist 
in dem Reichö-Poftgcbiet das Reichs-Postamt in Berlin; 
in Bayern die Generaldirektion der König!. Bayer. Posten 
und Telegraphen in München; in Württemberg das Mini- 
sterium der auswärtigen Angelegenheiten in Stuttgart.
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§ 43. Die Verhandlungen werden hiernächst zur 
Abfassung des Rekursresoluts an die kompetente 
Behörde eingesandt. Hat jedoch der Angeschuldigte 
zur Rechtfertigung des Rekurses neue Thatsachen oder 
Beweismittel, deren Aufnahme erheblich befunden 
wird, angeführt, so wird mit der Instruktion nach 
den für die erste Instanz gegebenen Bestimmungen 
verfahren.

8 44. Das Rekursresolut, welchem die Ent
scheidungsgründe beizufügen sind, wird an die be
treffende Postbehörde befördert und nach erfolgter 
Publikation oder Insinuation vollstreckt.

8 45. Mir der Verurtheilung des Angeschuldigten 
zu einer Strafe, durch Strafbescheid oder Rekurs
resolut, ist zugleich die Verurtheilung deffelben in 
die baaren Auslagen des Verfahrens auszusprechen. 

Bei der Untersuchung im Verwaltungswege 
kommen, außer den baaren Auslagen an Porto, 
Stempel, Zeugengebühren re., keine Kosten zum 
Ansatz.

Der Angeschuldigte, welcher wegen Post- oder 
Porto-Defraudation zu einer Strafe gerichtlich ver- 
urtheilt wird, hat auch die durch das Verfahren im 
Verwaltungswege entstandenen Kosten zu tragen. 

Vgl. § 35.
8 46. Tie Vollstreckung der rechtskräftigen Er

kenntnisse geschieht nach den für die Vollstreckung 
strafgerichtlicher Erkenntnisse im Allgemeinen be-
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stehenden Vorschriften, die Vollstreckung der Straf
bescheide oder der Resolute aber von der Postbehörde; 
letztere hat dabei nach denjenigen Vorschriften zu 
verfahren, welche für die Exekution der int Ver
waltungswege festgesetzten Geldstrafen ertheilt sind.

Statt der früheren Vorschrift deS Nordd. Post-G. § 53, 
wonach der Verurtheiltc sich von der bereits in Vollzug 
gesetzten Freiheitsstrafe nur durch Erlegung der vollen 
Geldstrafe befreien konnte, gilt jetzt auch für Post- und 
Porto-Defraudationsstrafen die Bestimmung des Str.G.B. 
§ 28 Abs. 4: der Verurtheiltc kann sich durch Erlegung 
deö Strasbetrageö, soweit dieser durch die erstandene 
Freiheitsstrafe nicht getilgt ist, von der letzteren freimachen. 

Abschnitt Vie

Allgemeine Vestimmungen.

8 47. Was ein Briefträger oder Postbote über 
die von ihm geschehene Bestellung auf seinen Dienst
eid anzeigt, ist so lange für wahr und richtig an
zunehmen, bis das Gegentheil überzeugend nach
gewiesen wird.

i. Ueber die Bestellung der Postsendungen vgl. P.O. 
§§ 36, 38-40.

b. Ein Beamter, der wissentlich eine falsche amtliche 
Versicherung unter Berufung auf seinen Diensteid abgicbt, 
wird wegen Meineids bestraft. Str.G.B. §§ 154, 155 Nr. 3. 

8 48. Die Postverwaltung ist für die richtige 
Bestellung nicht verantwortlich, wenn der Adressat 
erklärt hat, die an ihn eingehenden Postsendungen 
selbst abzuholen oder abholen zu lassen. Auch liegt
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in diesem Falle der Postanstalt eine Prüfung der 
Legitimation desjenigen, welcher sich zur Abholung 
meldet, nicht ob, sofern nicht auf den Antrag des 
Adressaten zwischen diesem und der Postanstalt ein 
desfallsiges besonderes Abkommen getroffen worden ist. 

Vgl. P.O. § 42.

8 49. Die Postverwaltung ist, nachdem sie das 
Formular zum Ablieferungsscheine dem Adressaten 
reglementsmäßig hat ausliefern lassen, nicht ver
pflichtet, die Aechtheit der Unterschrift und des etwa 
hinzugefügten Siegels unter dem mit dem Namen 
des Empfangsberechtigten unterschriebenen und be
ziehungsweise untersiegelten Ablieferungsscheine zu 
untersuchen. Ebensowenig braucht sie die Legitimation 
desjenigen zu prüfen, welcher unter Vorlegung des 
vollzogenen Ablieferungsscheines, oder bei Packeten 
ohne Werthangabe unter Vorlegung des reglements
mäßig ausgelieferten Begleitbriefes, die Aushändigung 
der Sendung verlangt.

a. Liegt eine Abholungserklärung vor (§ 48), so wird 
der Ablieferungsschein den, Abholer verabfolgt. P.O. 
§ 42 V, § 43.

b. In den übrigen Fällen muß der Ablieferungöschein 
dem Adressaten oder an dessen legitimirten Bevollmächtigten 
(P.O. § 39 I) bestellt werden. Wegen der Bestellung von 
Postsendungen an Bewohner von Schlössern regierender 
Fürsten, an Militärpersonen oder an Zöglinge von Er. 
ziehungSanstalten rc. vgl. P.O. § 39 XL

§ 50. Durch ein von dem Reichskanzler zu er
lassendes Reglement, welches mittelst der für die
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Publikation amtlicher Bekanntmachungen bestimmten 
Blätter zu veröffentlichen ist, werden die weiteren 
bei Benutzung der Postanstalt zu beobachtenden 
Vorschriften getroffen.

Diese Vorschriften gelten als Bestandtheil des 
Vertrages zwischen der Postanstalt und dem Ab
sender, beziehungsweise Reisenden.

Das Reglement hat zu enthalten:
1) die Bedingungen für die Annahme aller be

hufs der Beförderung durch die Post ein
gelieferten Gegenstände;

2) das Maximalgewicht der Briese und Packete;
3) die Bedingungen der Rückforderung von Seite 

des Absenders und die Vorschriften über die 
Behandlung unbestellbarer Sendungen;

4) die Bestimmungen wegen schließlicher Ver
fügung über die unanbringlichen Sendungen;

o) die Bezeichnung der für Beförderung durch die 
Post unzulässigen Gegenstände;

6) die Gebühren für Postanweisungen, Vorschuß
sendungen und sonstige Geldübermittelungen 
durch die Post, für Sendungen von Druck
sachen, Warenproben und Mustern, Korre
spondenzkarten, rekommandirte Sendungen, für 
Zustellung von Sendungen mit Behändigungs
scheinen, für Laufschreiben wegenPostsendungen 
und Ueberweisung der Zeitungen;

7) Anordnungen über die Art der Bestellung der 
durch die Post beförderten Gegenstände und


